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1 Einleitung 

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen zu Anlass, Aufgabenstellung und rechtli-
chen Grundlagen 

Die Stadt Kirn beabsichtigt zusammen mit einem Vorhabenträger die städtebauliche Entwick-
lung einer Gewerbebrache im Stadtgebiet. 

Das Gelände liegt nur wenige hundert Meter westlich des historischen Stadtkerns am Rand 
der Talsohle der Nahe und am Fuß des Burgbergs der Kyrburg. Es wird derzeit von unter-
schiedlichen – oftmals ungenutzten und schadhaften – Lagerhallen (ehemals Dröscher und 
Fey, Mayer-Umzüge), einer leerstehenden Getränkehalle, eines derzeit zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäudeensembles aus der Gründerzeit sowie umfangreichen versiegelten Zu-
fahrten, Arbeits- und Rangierflächen sowie Parkplätzen beansprucht. 

Als Ziel wird die Änderung der aktuellen gewerblichen Nutzung innerhalb des Plangebietes 
hinsichtlich der Möglichkeit für hochwertigen Wohnungsbau in einem „urbanen Gebiet“ ange-
strebt. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets 

Um das dazu notwendige Baurecht zu schaffen und eine geordnete Erschließung und städ-
tebauliche Entwicklung der Fläche zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB vorgesehen. In diesem Fall kann auf 
einen Umweltbericht verzichtet werden und auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
kommt gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 nicht zur Anwendung. Unberührt bleiben allerdings die ar-
tenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 BNatSchG im Falle des Vorkommens ge-
schützter Arten sowie diverse andere eigenständige Schutzvorschriften z.B. zu Natura 2000 
Gebieten und das Gebot des § 1 BauGB, Umweltbelange in angemessener Weise bei der 
Planung und Abwägung zu berücksichtigen. Dem trägt der vorliegende Bericht Rechnung.  
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1.2 Inhalt, Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans 

Der Geltungsbereich ist etwa 1,06 ha groß. Vorgesehen ist auf ca. 0,65 ha die Festsetzung 
eines Urbanen Gebiets (MU) nach §6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit einer Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,6, maximal 5 Vollgeschossen und einer Höhe bis zu 20 m. Als Hö-
henbezug gilt eine Geländehöhe von 190 m ü NN im Ostteil und 193 m ü NN im Westteil. 

Eine Überschreitung der GRZ bis zu der nach BauNVO zulässigen Grenze von 0,8 ist zuläs-
sig, wobei auch Tiefgaragen mit einzurechnen sind. Es wird eine abweichende Bauweise mit 
seitlichen Grenzabständen aber ohne Längenbeschränkung der Gebäude vorgesehen. 

Hangseitig sind auf etwa 0,41 ha Maßnahmen vorgesehen, die dazu dienen, durch Waldum-
bau eine Gefährdung der geplanten Bebauung durch umstürzende Bäume zu vermeiden. 

 

 

Abbildung 2: Bebauungsplan „Im Herrschaftlichen Garten“ 
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2 Allgemeine Situation und mögliche Betroffenheit von Natur und 
Landschaft 

2.1 Bestandssituation 

2.1.1 Immissionen 

Die östlich außerhalb des Plangebiets verlaufende Landesstraße L182 ist in der Lärmkartie-
rung des Landes 2022 erfasst. Die Lärmbelastung im Osten des Plangebiets wird mit einem 
Lden von 60 dB(A) und mehr angegeben. Die Nachtwerte liegen mit Ausnahme der von Ge-
bäuden abgeschirmten Bereiche über 45 dB(A). Östlich des Geltungsbereichs liegen darüber 
hinaus zwei Gewerbebetriebe, von denen ebenfalls Schallemissionen ausgehen. Aufgrund 
dieser vorhandenen Vorbelastungen wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt (KON-

ZEPT DB PLUS GMBH 2023). 

Ohne Berücksichtigung der Abschirmung durch Gebäude ergeben sich danach für den Ver-
kehrslärm am Tag Beurteilungspegel von 63 dB(A) in der Nähe der L 182 (bzw. Straße „Alt-
stadt“) im Nordosten bis etwa 54 dB(A) im Südwesten. In der Nacht liegen die Werte zwi-
schen etwa 56 dB(A) im Nordosten und um 47 dB(A) im Südwesten. Der Orientierungswert 
von 60 dB(A) für ein Mischgebiet nach DIN 18005 am Tag wird innerhalb des Geltungsbe-
reichs überwiegend eingehalten und lediglich am Nordostrand um bis zu etwa 3 dB(A) über-
schritten. In der Nacht wird der Orientierungswert von 50 dB(A) überwiegend ebenfalls ein-
gehalten, aber im Nordosten durch die L 182 überschritten. 

Hinsichtlich Gewerbelärm werden im Gutachten die Betriebstätigkeiten der SIMONA AG und 
des Betriebs Natursteine Bina östlich bzw. nordöstlich des Geltungsbereichs (einschließlich 
des dortigen Parkplatzes) erfasst. Auf Grundlage von Betriebsbefragungen wurden zu be-
rücksichtigende Schallquellen und Betriebszeiten ermittelt, in ein Simulationsmodell integriert 
und nach TA Lärm bewertet. In beiden Fällen wird dabei ein Tag mit hoher Betriebsauslas-
tung und einer Vielzahl von Betriebstätigkeiten berücksichtigt. Im Ergebnis wurden bei freier 
Schallausbreitung am Tag mit Ausnahme einer kleinen Randfläche im Nordosten Werte von 
unter 57 dB(A) ermittelt. In der Nacht sind nur durch die SIMONA AG Immissionen zu erwar-
ten. Sie erreichen Werte von um 42,5-43 dB(A) im Nordosten und um etwa 37-37,5 dB(A) im 
Südwesten des Geltungsbereichs. 

 

2.1.2 Boden 

Das Plangebiet liegt am Rand der Talsohle, die Nahe und Hahnenbach mit ihren Sediment-
ablagerungen geprägt haben. Die Bodenkarte BDF50 des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau (LGB) gibt als natürlichen Bodentyp Vega, vergleyt, aus Auenlehm (Holozän) über 
tiefem Fluvialkiessand (Quartär) an. 

An den angrenzenden Hängen stehen nach Geologischer Übersichtskarte des LGB im unte-
ren Bereich Gesteine des unteren und oberen Rotliegenden an (Konglomerate und Sand-
steine, Silt- und Tonsteine) der Höhenzug selbst wird von Intermediären bis basischen Ef-
fusivgesteinen, also Gesteinen vulkanischen Ursprungs, z.T. mit zwischengelagerten Sedi-
menten gebildet. 

Die Böden im Plangebiet sind überwiegend versiegelt. Es ist darüber hinaus davon auszu-
gehen, dass sie in der Vergangenheit auch in den unversiegelten Bereichen im Zuge der 
Erschließung und Gestaltung durch Aufschüttungen und Abgrabungen bzw. Planie überformt 
wurden. Darauf weisen insbesondere auch die am Nordrand vorhandenen Stützmauern hin. 



L.A.U.B.- GmbH – Proj.-Nr. 75/22: B-Plan „Im Herrschaftlichen Garten“ Stadt Kirn  
Stellungnahme Umweltbelange, Artenschutz und Natura 2000 

 

 - 7 - 

2.1.3 Wasser 

2.1.3.1 Grundwasser 

Das Plangebiet liegt nach Angabe des Landesamtes für Wasserwirtschaft in der Grundwas-
serlandschaft der Rotliegend Sedimente. Es handelt sich in aller Regel um Kluftgrundwas-
serleiter mit meist geringem Rückhaltevermögen. Die Rotliegend Magmatite des angrenzen-
den Höhenzugs sind ebenfalls Kluftgrundwasserleiter mit im allgemeinen nur geringem Kluft-
volumen. 

Innerhalb der Talsohle ist davon auszugehen, dass die dortigen Sedimentablagerungen 
Grund- und Stauwasserhorizonte beinhalten, die auch von der Nahe beeinflusst werden.  

Genaue Daten zur Höhenlage des Grundwasserspiegels liegen nicht vor. Das Landesamt für 
Geologie und Bergbau gibt für das Tal südöstlich des Plangebietes eine Höhe bei 185 mNN 
an, die entlang des Kamms an der Kyrburg auf 190 mNN steigt. Die Geländehöhe im Plan-
gebiet liegt bei um etwa 190 mNN und etwas höher. Es kann damit von einem Oberflächen-
abstand von um etwa 5 m ausgegangen werden, der im Fall von Hochwasser der Nahe aber 
in der Tallage vermutlich innerhalb der Sedimentablagerungen der Talsohle deutlich anstei-
gen kann. 

2.1.3.2 Oberflächengewässer 

Die Nahe (Gewässer 2. Ordnung) verläuft etwa 200 m südöstlich.  

Der Zufluss aus dem Plangebiet erfolgt aber nicht direkt sondern über den parallel verlau-
fenden Graben des „Mühlenteichs“, einem (ehemaligen) Mühlengraben. Als Schutz gegen 
Hochwasser der Nahe besteht eine Deichanlage mit Schutzziel HQ100, die auch den Unter-
lauf des im Osten einmündenden Hahnenbachs mit einbezieht (wasserportal.rlp). 

Es besteht ein gesetzlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet, das von den Deichanla-
gen bzw. sonstigen Dämmen begrenzt wird. Es wird durch das Vorhaben nicht tangiert. Im 
Fall eines extremen Hochwassers mit Versagen des Hochwasserschutzes kann es in Teilen 
des Plangebiets zu Überschwemmungen kommen (siehe Kap. 1.3.2.6). 

Die Karte der Starkregengefährdung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität (https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/) enthält keine Hinweise auf 
eine besondere Gefährdung insbesondere auch durch reliefbedingte Abflusskonzentrationen. 

 

2.1.4 Klima 

Nach dem Umweltatlas des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
Rheinand-Pfalz (MKUEM) wird die Jahresmitteltemperatur mit um 9 Grad angegeben, die 
thermische Situation wird als sehr warm eingestuft (https://umweltatlas.rlp.de). Die Jahres-
niederschläge werden mit um etwa 700 mm angegeben. Das Plangebiet liegt in einem Aus-
läufer der ausgedehnten sehr warmen und z.T. sogar als heiß eingestuften Bereiche nahe-
abwärts zwischen Martinstein und Bad Sobernheim. Die Wärmebelastung konzentriert sich 
hier aber im Wesentlichen auf das Tal und nimmt auf den angrenzenden Höhen ab. 

Die Ausrichtung des Nahetals annähernd in der in der Region typischerweise vorherrschen-
den Windrichtung lässt erwarte, dass die Dominanz von Südwest- und in geringerem Maß 
Nordostwinden reliefbedingt noch zusätzlich gesteigert wird. In windschwachen Wettersitua-
tionen ist zu erwarten, dass sich Kalt- und Frischluftzuflüsse von den angrenzenden Hängen 
und aus Seitentälern im Nahetal sammeln und talabwärts in Richtung Nordosten abfließen. 
Es liegen keine Daten darüber vor, in welcher Mächtigkeit und Ausdehnung solche Abflüsse 

https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10081/
https://umweltatlas.rlp.de/
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stattfinden und inwiefern Engstellen im Tal und Bebauung Abflüsse behindern. Grundsätzlich 
ist jedoch davon auszugehen, dass entlang der Nahe und der parallel verlaufenden Freiräu-
me aber auch Straßenverläufe Luftbewegungen stattfinden, die auch für klimatische Aus-
gleichsprozesse in den bebauten Tallagen von Bedeutung sind. 

Die Lage des Plangebiets am Talrand und der räumlich nur relativ kleine potenzielle Ein-
zugsbereich von Abflüssen von dem angrenzenden Hang führen dazu, dass der Geltungsbe-
reich von diesen Prozessen tangiert wird. Es ist aber plausibel davon auszugehen, dass er 
nach Lage und Größe keine wesentliche Funktion insbesondere auch für die im Nordosten 
liegende Innenstadt wahrnimmt. 

 

2.1.5 Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

2.1.5.1 Biotoptypen 

Im Jahr 2022 erfolgte vor Ort eine Erfassung der Biotoptypen auf Grundlage von Luftbildern 
und Flurstückskarte. Die Erfassung beinhaltete auch südlich angrenzende Flächen außer-
halb des Geltungsbereichs. Dort ist für die nahe Zukunft ebenfalls die Aufstellung von Be-
bauungsplänen vorgesehen, sie sind vom derzeitigen Vorhaben aber nicht berührt. 

Das Plangebiet ist überwiegend bereits bebaut. Es sind (ungenutzte) Lagerhallen (ehemals 
Dröscher und Fey, Mayer-Umzüge), eine leerstehende Getränkehalle, ein derzeit zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäudeensemble aus der Gründerzeit sowie umfangreiche voll versie-
gelten Park- und Lagerflächen vorhanden. Die Gebäudebereiche sind mit verschiedenen 
Vegetationsflächen umgeben. Nördlich und westlich schließen Waldbestände im Bereich der 
Hänge unterhalb der Kyrburg an. Südlich und östlich grenzen bebaute Flächen an. Es han-
delt sich dabei um gewerbliche aber auch Wohnbebauung.    

Im Einzelnen sind im Untersuchungsgebiet folgende Biotoptypen vorzufinden (siehe auch 
beiliegenden Plan 1): 

AB6  Wärmeliebender Eichenwald 

An den Hängen oberhalb des Plangebietes bis zur Kyrburg erstreckt sich ein wärmelieben-
der Eichenwald. Der Bestand ist im Biotopkataster des Landes unter der BT-Nr. 6210-0179-
2009 erfasst. Der Baumbestand wird von der Trauben-Eiche (Quercus petraea) dominiert. In 
der 2. Baumschicht kommen Feld-Ahorn (Acer campestre), Elsbeere (Sorbus torminalis) und 
Kirsche (Prunus avium) vor. In der Strauchschicht sind ferner Eingriffliger Weißdorn (Cratae-
gus monogyna), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Berg-
Johannisbeere (Ribes alpinum) und Kriechende Rose (Rosa arvensis) vertreten. Das Biotop-
kataster nennt folgende Arten in der Krautschicht: 

Pflanzenart (deutsch) Pflanzenart (wissenschaftlich) Häufigkeit 

Stinkender Storchschnabel Geranium robertianum agg. lokal 

Einblütiges Perlgras Melica uniflora lokal 

Gewöhnlicher Dost Origanum vulgare selten 

Kriechende Rose Rosa arvensis lokal 

Nesselblättrige Glockenblume Campanula trachelium  lokal 

Pfirsichblättrige Glockenblume Campanula persicifolia  selten 

Schwarzwerdende Platterbse Lathyrus niger lokal 

Stinkende Nieswurz Helleborus foetidus lokal 

Wald-Zwenke Brachypodium sylvaticum  lokal 
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Die Arten der Strauch- und Krautschicht zeigen Anklänge an Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwälder. Eine Einordnung dazu ist aber nicht eindeutig möglich, sodass der Be-
stand weder als FFH-Lebensraumtypen noch als gesetzlich geschütztes Biotop angespro-
chen werden kann.   

Innerhalb des Eichenwaldes finden sich auch noch Reste ehemaliger Natursteinmauern, was 
auf eine ehemalige Nutzung als Weinberg hinweist. 

 

  

Abbildung 3:  Alte Natursteinmauer im Eichenwald 

 

AG2 Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten 

Laubmischwald aus einheimischen Laubbaumarten in geringem Baumholz (BHD 14-38 cm) 
erstreckt sich in einem Streifen nördlich des Geländes der Mayer-Umzüge GmbH sowie 
westlich der beiden Wohngrundstücke in der Verlängerung der Carl-Simon-Straße.  

Pflanzenart (deutsch) Pflanzenart (wissenschaftlich) 

Spitzahorn Acer platanoides 

Linde Tilia cordata 

Trauben-Eiche Quercus petraea 

Vogelkirsche Prunus avium 

Eingriffliger Weißdorn  Crataegus monogyna 

Hasel Corylus avellana 

Schlehe Prunus spinosa 
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AT0 Schlagflur 

Eine Schlagflur wurde im Bereich der ehemaligen Gleisanlangen (Simona) westlich der Carl-
Simon-Straße erfasst. Den Vegetationsbestand dominieren Gräser (Glatthafer, Knauelgras) 
und die Brombeere. Zudem setzt mit Stockausschlägen der ehemals vorhandenen Gehölze 
die erneute Verbuschung ein. 

 

Abbildung 4:  ehemalige Gleisparzelle 

 

AU2 Vorwald 

Ein Vorwald mit Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hainbu-
che (Carpinus betulus), Robinie (Robinia pseudoacacia), Esche (Fraxinus excelsior), Hasel 
(Corylus avellana) u.a. hat sich oberhalb der Lagerhallen im südwestlichen Teil des Plange-
bietes entwickelt. Es handelt sich hier um eine ehemalige Schlagfläche, die wieder bewaldet. 
Mit BHD von 7-14 cm ist der Bestand noch recht jung.  

 

BB9 Gebüsch mittlerer Standorte 

Flächige Bestände der Brombeere (Rubus fruticosus) sowie mit Waldrebe (Clematis vitalba) 
begrünte Zaunanlagen im Südwesten des Plangebietes - beidseits der alten Gleisparzele - 
sind als Gebüsche erfasst.  

 

BD3 Gehölzstreifen 

Gehölzstreifen unterschiedlicher Artenzusammensetzung und Ausprägung finden sich im 
Umfeld der Bestandsgebäude bzw. in den Randbereichen der bereits bebauten Flächen und 
wurden dort gezielt zur Eingrünung angelegt oder sind durch Sukzession entstanden. 
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Pflanzenart (deutsch) Pflanzenart (wissenschaftlich) 

Birke Betula pendula 

Roteiche Quercus rubra 

Fichte Picea abies 

Zitterpappel Populus tremula 

Winterlinde Tilia cordata 

Buche Fagus sylvatica 

Spitzahorn Acer platanoides 

Hainbuche Carpinus betulus 

Salweide Salix caprea 

Trauben-Eiche Quercus petraea 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

Vogelkirsche Prunus avium 

Eingriffliger Weißdorn  Crataegus monogyna 

Hasel Corylus avellana 

Schlehe Prunus spinosa 

  

BD5 Schnitthecke 

Geschnittene Ziergehölzhecke im Bereich der privaten Gärten. 

 

BF1 Einzelbaum 

Einzelbäume finden sich im Bereich der Gärten und den Randstreifen im Umfeld der bebau-
ten Flächen. Besonders markante Exemplare sind im Bestandsplan hervorgehoben.  

 

HC3 Straßen/Wegrand 

Es handelt sich hierbei um die Randstreifen beidseits entlang des Fußweges zwischen Carl-
Simon-Straße und der Straße Altstadt. Es dominieren Gräser (Glatthafer, Taube Trespe), 
verschiedene Kräuter (Beifuß, Knoblauchsrauke, Spitzwegerich, Schöllkraut, Gemeiner Lö-
wenzahn), Efeu, Brombeere und Sämlinge der umgebenden Gehölze. An lückigen Stellen 
kommt auch der Mauerpfeffer (Sedum album) vor. 
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Abbildung 5:  Fußweg mit Randstreifen 

 

HM4 Rasen 

Häufig und regelmäßig gemähte Grasbestände. 

 

HM5 Pflanzbeet 

Mit Stauden, Bodendeckern und Kleingehölzen bepflanztes Beet im Bereich des Wohnmo-
bilparkplatzes.  
 

 

Abbildung 6: Pflanzbeet im Bereich des Wohnmobil-Parkplatzes mit Natursteinmauermauer im Hin-
tergrund 
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HJ0 Garten 

Gartenbereiche mit Ziergehölzen, Rasenflächen oder Pflanzbeeten im Umfeld der Wohnge-
bäude.  
 

HN2 Natursteinmauer 

Natursteinmauern (Sandstein) begrenzen das Gelände der Mayer-Umzüge-GmbH nach 
Norden, in Richtung des Hangs zur Kyrburg. Es handelt sich überwiegend um verfugte Mau-
ern.  

 

Abbildung 7:  Verfugte Natursteinmauer  

 

Im Bereich des ehemaligen Parkplatzes der Spedition sind die Fugen bereits ausge-
schwemmt, sodass Hohlräume vorhanden sind. 

 

Abbildung 8:  Natursteinmauer unverfugt  
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HN1 Gebäude 

 

Abbildung 9:  Wohngebäude/Gebäudeensemble aus der Gründerzeit  
 

 

Abbildung 10:  Lagerhallte mit versiegelter Vorfläche (HT1)  

 

HN4 Betonmauer 
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HT1 Platz/Fläche versiegelt 

 

 

Abbildung 11:  asphaltierte, ehemalige Parkplatzfläche (Fa. Mayer) 

 

HT2 Platz/Fläche befestigt (Schotter)  
 

 

Abbildung 12:  befestigte Fläche (HT2) und befestigter Fahrweg (VB2) 

 

VA0 Straße 

VB0 Weg versiegelt 

VB2 Weg befestigt (Schotter) 
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VB7 Grasweg 

Ein Grasweg im Südwesten des Plangebietes zweigt ein Grasweg aus dem Plangebiet ab. 
Er führt hangaufwärts und schließt in seinem weiteren Verlauf an die gekennzeichneten 
Wanderwege zur Kyrburg an. 

 

 

Abbildung 13:  Grasweg (VB7) im Südwesten des Plangebietes 

 

2.1.5.2 Fauna, insbesondere Vorkommen geschützter Arten 

Im Jahr 2022 erfolgten im Plangebiet und dessen Umgebung Erfassungen der Fauna durch 
einen Zoologen (BFA  2022). 

Insgesamt wurde folgendes Untersuchungsprogramm beauftragt und umgesetzt:  

- Brutvogelkartierung mit 6 Begehungen  

- 2 Detektorbegehungen zur Erfassung von Fledermäusen  

- 6 Begehungen zur Erfassung von Reptilien (inkl. künstliche Verstecke)  

- 6 Begehungen zur Erfassung von Haselmäusen (inkl. Nisttubes) 

Wie auch bei den Biotoptypen beinhalteten die Erfassungen auch südlich angrenzende Flä-
chen außerhalb des Geltungsbereichs. Dort ist für die nahe Zukunft ebenfalls die Aufstellung 
von Bebauungsplänen vorgesehen, sie sind vom derzeitigen Vorhaben aber nicht berührt. 

Die Ergebnisse der Erfassungen und eine Bewertung hinsichtlich der möglichen Betroffen-
heit allgemein und speziell von artenschutzrechtlichen Schutzbestimmungen finden sich in 
Kapitel 3 des vorliegenden Berichts. 
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2.1.6 Landschaftsbild/ Naherholung 

Landschafts-/ Ortsbild 

Das Plangebiet wird derzeit auf etwa 2/3 der Flächen von der bestehenden gewerblichen 
Hallenbebauung und stark versiegelten Zufahrten und Hofflächen geprägt. 

  

Im Osten bildet ein gründerzeitliches Gebäudeensemble mit den östlich und südlich davon 
stehenden Baumbeständen einen nach außen weitgehend durch Bewuchs abgeschirmten 
Bereich mit eigenem Charakter. 

  

Östlich anschließend findet sich eine wieder offenere ehemalige Lagerfläche, zu der im wei-
teren Sinn auch die Stell- und Parkplatzfläche östlich außerhalb des Geltungsbereichs ge-
zählt werden können. 
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Dieser Bereich wird auch von dem östlich anschließenden Gewerbebetrieb, den südlich an-
grenzenden Garagen und einem alten Schuppen sowie vierstöckiger Wohnbebauung ge-
prägt. Am Südrand verläuft ein Fuß-/ Radweg auf einer ehemaligen Gleistrasse. Er wird 
überwiegend durch eine Baumreihe begleitet. 

  

 

Die landschaftlich dominante Kyrburg steht nur etwa 150 m entfernt nördlich des Geltungs-
bereichs. Sie liegt allerdings rund 100 m höher. Die bestehende Bebauung am Fuß des be-
waldeten Hangs mit der vorhandenen vierstöckigen Wohnbebauung südlich des Plangebiets 
und dem deutlich erhöht am Hang stehende Wohngebäude Carl-Simon-Straße 16B wird 
durch die markante historische Bebauung entlang der Sulzbacher Straße weitgehend ver-
deckt. 

 

 

Erholungsnutzung 

Der Geltungsbereich selbst hat durch die vorhandene Bebauung nur eine geringe Bedeutung 
für die Naherholung. Unmittelbar östlich wird ein Teil der versiegelten Flächen als Wohnmo-
bilstellplatz genutzt. Der am Südrand verlaufende Fuß-/ Radweg bietet eine ruhigere Alterna-
tive zu einem Abschnitt der Straße „Altstadt“, ist aber nicht in eine größere zusammenhän-
gende Wegeverbindung eingebunden. 

Etwa 50 m von der Talsohle entfernt hangaufwärts verlaufen markierte Wanderwege u.a. zur 
Kyrburg und ins Trübenbachtal, die sich an einem Aussichtspunkt treffen. 

 



L.A.U.B.- GmbH – Proj.-Nr. 75/22: B-Plan „Im Herrschaftlichen Garten“ Stadt Kirn  
Stellungnahme Umweltbelange, Artenschutz und Natura 2000 

 

 - 19 - 

  

 

Zu diesem Wegekreuz besteht auch ein Pfad als Zugang aus dem südwestlichen Teil des 
Plangebiets. 
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2.1.7 Schutzgebiete, Vorkommen geschützter Arten und Biotoptypen 

2.1.7.1 Natura 2000 

Unmittelbar nordwestlich grenzt das FFH-Gebiet 6309-301 „Obere Nahe“ an die geplante 
Bebauung an und reicht in den innerhalb des Geltungsbereichs liegenden Waldstreifen. 

Etwa 200 m Meter entfernt südwestlich beginnt (dort flächig überlagernd mit dem FFH-
Gebiet) das Vogelschutzgebiet 6210-401 „Nahetal“. 

 

  

Abbildung 14: Lage und Abgrenzung des FFH-Gebiets „Obere Nahe“ (links) und des Vogelschutzge-
biets „Nahetal“ (rechts)  

 

Zur möglichen Betroffenheit der Gebiete wurde eine Vorprüfung durchgeführt. Sie ist dieser 
Stellungnahme in Kapitel 4 beigefügt. Genauere Angaben zur Bestandssituation und Erläute-
rungen dazu sind dort zu finden.  

Danach sind Schutzziele nicht erheblich betroffen. 

 

2.1.7.2 Naturpark Soonwald-Nahe 

Das Plangebiet liegt, wie die gesamte Ortslage Kirn, im Naturpark Soonwald-Nahe. Entspre-
chend der Rechtsverordnung sind gemäß §7 die Flächen im Geltungsbereich eines Bauleit-
plans, für die eine bauliche Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist – dies gilt auch für einen 
künftigen Bauleitplan, sofern die zuständige Naturschutzbehörde zugestimmt hat – nicht Be-
standteil des Naturparks. Da die Flächen im Flächennutzungsplan dargestellt sind, entfaltet 
die Rechtsverordnung keine Wirksamkeit. 

 

FFH 

VSG 
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2.1.7.3 Naturschutzgebiete 

Im Plangebiet und der unmittelbaren Umgebung liegen keine Naturschutzgebiete. 

Das NSG Trübenbachtal liegt etwa 150 m entfernt und ist durch den Höhenzug des Ha-
bichtsbergs vom Plangebiet abgeschirmt. 

 

2.1.7.4 Geschütze Biotoptypen nach §30 BNatSchG 

Weder bei den eigenen Kartierungen 2022 noch aus dem Biotopkataster des Landes erge-
ben sich Hinweise auf Vorkommen von nach §30 geschützten Biotoptypen im Plangebiet 
oder dessen näherer Umgebung. 

Im Biotopkataster des Landes ist etwa 130 m hangaufwärts ein kleiner Trespen-
Halbtrockenrasen als geschützter Biotoptyp eingestuft, ebenso etwas größere Flächen die-
ses Biotoptyps etwa 300 m nördlich. Die etwa 140 m nordöstlich liegen Flachland-
Mähwiesen (LRT 6510) sind im Biotopkataster als FFH-Lebensraumtyp 6510 erfasst, aber 
(noch) nicht als geschützt gekennzeichnet. Dieser Biotoptyp ist in einer Gesetzesnovelle des 
BNatSchG zwischenzeitlich aber ebenfalls als geschützt eingestuft. 

 

2.1.7.5 Vorkommen geschützter Arten 

Da alle wild lebenden Vogelarten als „europäische Vogelarten“ dem besonderen Artenschutz 
und den Verboten des §44 BNatSchG unterliegen, gilt dies auch für alle 17 im Gebiet und 
der Umgebung festgestellten Arten mit Brutnachweis oder Brutverdacht. Genauere Angaben 
dazu finden sich in Kapitel 2.1.5.2. 

Als weitere Arten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen, wurden Mauereidechse, 
Schlingnatter und Haselmaus nachgewiesen. 

 

2.1.7.6 Überschwemmungsgebiet 

Das durch Verordnung festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Nahe wird nicht berührt. 

Der Ostteil des Plangebietes liegt allerdings in einem Gebiet, das im Fall eines Versagens 
des Hochwasserschutzes, bzw. der Überschreitung der Bemessungshöhe (HQ100) über-
schwemmt werden kann. 
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Nach der Hochwassergefahrenkarte des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität wird deutlich, dass es bei einem HQ100 auch ohne den Schutz der Deiche noch 
nicht zu Überschwemmungen käme. Erst im Fall eines HQ extrem sind Überschwemmungs-
höhen von bis zu 1-2 m zu erwarten. 

 

  

Abbildung 15: Wassertiefen eine Überflutung bei HQ100 (links) und HQextrem (rechts) 
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2.1.8 Raumordnung und Landesplanung sowie Flächennutzungsplan 

2.1.8.1 Regionaler Raumordnungsplan 

In der Druckversion des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe (in der Fas-
sung der Teilfortschreibung 2022) verdeckt das Symbol des zentralen Orts das Plangebiet, 
so dass nicht erkennbar ist, was dort flächenbezogen dargestellt ist. 

Gemäß Stellungnahme der unteren Landesplanungsbehörde zur frühzeitigen Beteiligung 
besteht folgende Situation: 

„Der Regionalplan 2014 der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe in der Fassung der 
zweiten Teilfortschreibung von 2022 stellt das Plangebiet teilweise als Siedlungsfläche Woh-
nen bzw. teilweise als Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe dar. Angrenzend an das Plan-
gebiet erfolgt die Darstellung eines Vorbehaltsgebiets für Wald. Das Vorbehaltsgebiet für 
Wald wird überlagert von einem Vorbehaltsgebiet für Freizeit, Erholung und Landschaftsbild 
sowie einer Grün-/Siedlungszäsur. Der beabsichtigten Planung stehen keine landesplaneri-
schen Ziele entgegen.“ 

 

2.1.8.2 Flächennutzungsplan der Stadt Kirn 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Kirn stellt das Plangebiet als gewerbliche Baufläche dar, 
südlich benachbart liegen gemischte Bauflächen. 

 

 

Abbildung 16: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Kirn. 
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Nordwestlich angrenzend ist der Hangstreifen als Fläche für Maßnahmen für Natur und 
Landschaft dargestellt.  

Im nördlichen Teil findet sich überlagernd die Darstellung „24er Flächen“. Es handelt sich 
dabei um eine inzwischen veraltete gesetzliche Grundlage des damaligen „Landespflegege-
setzes“ Rheinland-Pfalz. Sie entspricht dem heutigen § 30 BNatSchG und definiert auch oh-
ne spezielle Schutzverordnung per Bestand gesetzlich geschützte Biotoptypen. Es ist davon 
auszugehen, dass es sich um eine reine Bestandskennzeichnung handelt, allerdings ist nicht 
ersichtlich, auf welcher Grundlage und mit welchem Stand die Abgrenzung erfolgte. Da we-
der die eigenen Ortsbegehungen noch das bereits einige Jahre alte Biotopkataster oder die 
noch ältere Biotopkartierung 1992-1997 (damals ebenfalls noch mit Verweis auf §24) auf 
geschützte Biotoptypen an dieser Stelle hinweisen, ist davon auszugehen, dass die Darstel-
lung als geschützter Biotoptyp im FNP erheblich veraltet ist. 

Es ist plausibel zu vermuten, dass die Kennzeichnung sich auf ehemals vorhandene ge-
schützte Biotoptypen bezieht, wie z.B. (an anderen Stellen des Höhenzugs noch bestehen-
de) Halbtrockenrasen, die infolge zunehmender Verbuschung verschwunden sind. 

 

2.1.9 Sonstige Pläne und Zieldarstellungen 

2.1.9.1 Biotopkataster des Landes 

 

  

AB 06 Wärmeliebender Eichenwald 

BB 10 Wärmeliebendes Gebüsch 

DD 2 Trespen Halbtrockenrasen 

EA 1 Glatthaferwiese 

 

Abbildung 17: Auszüge aus dem Biotopkataster des Landes mit erfassten Biotopkomplexen (links) und 
Biotoptypen (rechts)  

BK-6210-0005-2013 

BK-6210-0006-2013 

BK-6210-0008-2013 

BB 10 
BT-6210-0173-2009 

AB 06  
BT-6210-0179-2009 
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• Biotopkomplexe (BK) 

Kennung BK-6210-0005-2013 

Bezeichnung An der Kyrburg 

Beschreibung 

Die Hänge an der Kyrburg sind großenteils mit pflanzensoziologisch kaum vernünftig zuordbaren, 
niederwaldartigen Eichenmischwäldern mit eingemischten Edellaubhölzern wie Kirsche und Ahorn 
bestockt. Daneben treten auch Eichen-dominierte Bestände auf, deren Strauch- und Krautschicht 
Anklänge an Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder zeigen. Die Burgruine selber erhebt sich auf einer 
massiven Felswand. Am Osthang wachsen Trockengebüsche. Regional bedeutsam, da land-
schaftsprägender Charakter und kulturhistorische Bedeutung. Vernetzung mit den angrenzenden 
Waldbeständen. 

Schutzziel Freie Entwicklung. 

Wertbestimmendes 
Merkmal 

regionale Bedeutung; Beeinträchtigung nicht erkennbar; Entwicklungstendenz nicht beurteilbar 

Datum der  
Erfassung 

08.06.2013 

Fläche [ha] 9.4 

Kennung BK-6210-0006-2013 

Bezeichnung Wiesengelände nordwestlich der Kyrburg 

Beschreibung 
Nordwestlich der Kyrburg befindet sich ein Grünlandkomplex mit Halbtrockenrasen und Fettwiesen. 
Lokal bedeutsamer Biotopkompex mit naturraumtypischer Ausbildung. U. a. kleines Vorkommen der 
Bocks-Riemenzunge. Trittsteinbiotop innerhalb des Nahegebietes. 

Schutzziel Extensive Grünlandnutzung. 

Wertbestimmendes 
Merkmal 

internationale Bedeutung; gering beeinträchtigt; Entwicklungstendenz nicht beurteilbar 

Datum der Erfas-
sung 

08.06.2013 

Erfasser ARGE Hilgers - Hilgers 

Erfassungsart Fortschreibung 

Kampagne Kennung  

Kampagne Bezeich-
nung 

 

Fläche [ha] 2.2 

 

Kennung BK-6210-0008-2013 

Bezeichnung Hänge am Habichtskopf 

Beschreibung 

Die Hänge am Habichtskopf sind mit ausgedehnten, ehemaligen Niederwäldern bestockt, die häufig 
aus Eichenbeständen mit Hasel in der Strauchschicht bestehen, wobei die Eichen überwiegend 
kernwüchsig auftreten. Daneben kommen Buchen- (eher in sonnenabgewandten Lagen) und Eichen-
Hainbuchen-Niederwälder vor. Lokal bedeutsames Waldbiotopkomplex mit landschaftsbestimmen-
dem Charakter. Vernetzung mit weiteren bewaldeten Hangabschnitten in der Umgebung. 

Schutzziel Magerrasen extensiv mähen. 

Wertbestimmendes 
Merkmal 

lokale Bedeutung; gering beeinträchtigt; Entwicklungstendenz nicht beurteilbar 

Datum der  
Erfassung 

08.06.2013 

Fläche [ha] 55.5 
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• Biotoptypen (BT) 

Kennung BT-6210-0173-2009 

Bezeichnung Gebüsch an der Kyrburg 

Biotoptyp BB10 – Wärmeliebende Gebüsche 

Zusatzcodes os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden 

Beeinträchtigung nicht erkennbar 

Entwicklungstendenz nicht beurteilbar 

Bedeutung  

Gesetzlicher Schutz –  

FFH-Lebensraumtyp –  

Datum der Kartierung 23.07.2009 

Fläche [ha] 1.9 

 

Pflanzenart  
(wissenschaftlich) 

Pflanzenart (deutsch) Häufigkeit Vegetationsschicht Pflanzengesellschaft 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel frequent 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn lokal 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch lokal Krautschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Fraxinus excelsior  
(subsp. excelsior) * 

Esche lokal 1. (obere) Baumschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Helleborus foetidus Stinkende Nieswurz lokal Krautschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Malus sylvestris Holz-Apfel lokal 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost frequent Krautschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Prunus mahaleb Felsenkirsche lokal 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Prunus spinosa agg. * Schlehe frequent 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Quercus petraea  
(subsp. petraea) * 

Trauben-Eiche lokal 1. (obere) Baumschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball lokal 1. Strauchschicht Berberidion vulgaris Fragmentges. 

 

Kennung BT-6210-0179-2009 

Bezeichnung Eichentrockenwald an der Kyrburg 

Biotoptyp AB6 – Wärmeliebender Eichenwald 

Zusatzcodes 
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden 
stm – auf trocken-warmem Standort 
stu – Standort sekundär 

Beeinträchtigung nicht erkennbar 

Entwicklungstendenz nicht beurteilbar 

Bedeutung  

Gesetzlicher Schutz –  

FFH-Lebensraumtyp –  

Datum der Kartierung 23.07.2009 

Fläche [ha] 2.8 
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Pflanzenart  
(wissenschaftlich) 

Pflanzenart (deutsch) Häufigkeit Vegetationsschicht Pflanzengesellschaft 

Acer campestre Feldahorn lokal 1. Strauchschicht Quercion roboris 

Brachypodium sylvaticum  
(subsp. sylvaticum) * 

Wald-Zwenke lokal Krautschicht Quercion roboris 

Campanula persicifolia  
(subsp. persicifolia) * 

Pfirsichblaettrige Glockenblume selten Krautschicht Quercion roboris 

Campanula trachelium  
(subsp. trachelium) * 

Nesselblaettrige Glockenblume lokal Krautschicht Quercion roboris 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn lokal 1. Strauchschicht Quercion roboris 

Geranium robertianum 
agg. 

Artengruppe Stinkender Storch-
schnabel 

lokal Krautschicht Quercion roboris 

Helleborus foetidus Stinkende Nieswurz lokal Krautschicht Quercion roboris 

Lathyrus niger Schwarzwerdende Platterbse lokal Krautschicht Quercion roboris 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche lokal 1. Strauchschicht Quercion roboris 

Melica uniflora Einblütiges Perlgras lokal Krautschicht Quercion roboris 

Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost selten Krautschicht Quercion roboris 

Prunus spinosa agg. * Schlehe frequent 1. Strauchschicht Quercion roboris 

Quercus petraea  
(subsp. petraea) * 

Trauben-Eiche dominant 
1. (obere) Baum-
schicht 

Quercion roboris 

Ribes alpinum Berg-Johannisbeere lokal 1. Strauchschicht Quercion roboris 

Rosa arvensis Kriechende Rose lokal Krautschicht Quercion roboris 

Sorbus torminalis Elsbeere selten 1. Strauchschicht Quercion roboris 

 

2.1.9.1.1 Bewirtschaftungspläne  

Für das FFH-Gebiet 6309-301 „Obere Nahe“ liegt ein Bewirtschaftungsplan aus dem Jahr 
2017 vor, für das Vogelschutzgebiet Vogelschutzgebiet 6210-401 „Nahetal“ aus dem Jahr 
2016. 

Beide wurden im Zuge der Vorprüfung berücksichtigt und sind in Kapitel 4 noch etwas näher 
dargestellt. 

 

2.2 Mögliche bzw. zu erwartende Auswirkungen und zur Vermeidung und Mi-
nimierung vorgesehene Maßnahmen 

2.2.1 Mensch, menschliche Gesundheit 

Das Vorhaben selbst verursacht mit der geplanten Nutzung nur wenige Störungen, die er-
hebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben können. Dazu gehört insbe-
sondere der Zufahrtsverkehr der Bewohner ggf. von Beschäftigten. Die im Umfeld vorhande-
ne Misch- und Gewerbenutzungen sind diesbezüglich aber wenig empfindlich und die Belas-
tungen sind im Verhältnis zu den vorhandenen Immissionen der Straße „Altstadt“ gering. 

Wichtiger für die Bewertung der Planung sind die vorhandenen Belastungen des Gebiets vor 
allem durch Schallimmissionen des Verkehrs. Dazu liegt ein Fachgutachten vor, das die vor-
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handenen Immissionen, die Abschirmwirkung der geplanten Bebauung und die für die ge-
planten Nutzungen zu erwartenden Pegelwerte ermittelt. 

In den Grundzügen zeigen sich folgende Ergebnisse: 

• Die kritischsten Belastungen ergeben sich im Hinblick auf den Verkehrslärm in der 
Nacht (22:00 – 06:00 Uhr). In dieser Zeit werden im Nordosten (Straße „Altstadt“) 
50 dB(A) überschritten. Dieser Wert entspricht dem Orientierungswert für ein Mischgebiet 
nach DIN 18005 und wird vom Gutachter hilfsweise als Orientierungswert auch für ein 
urbanes Gebiet herangezogen. 

• Diese Überschreitung steht der Realisierung der geplanten Nutzung nicht im Weg. Bei 
Realisierung von Wohnbebauung wird es aber in einer Tiefe von jeweils etwa 50 m im 
Nordosten und Südwesten notwendig durch passive Schutzmaßnahmen einen ausrei-
chenden Schallschutz zu gewährleisten. 

• Im Hinblick auf den Gewerbelärm wird der nächtliche Immissionsrichtwert für ein urba-
nes Gebiet nach TA Lärm von 45 dB(A) mit 43 dB(A) eingehalten. 

 

2.2.2 Boden 

Nach Maßgabe des Bebauungsplans ist in dem urbanen Gebiet eine Überbauung und Ver-
sieglung von bis zu 80 % der Fläche zulässig. Sie setzt sich aus einer Grundflächenzahl von 
0,6 und der Überschreitungsmöglichkeit für Zufahrten etc. gemäß § 19 Abs. 4 Baunutzungs-
verordnung bis GRZ 0,8 zusammen. 

Aktuell versiegelt/ überbaut sind innerhalb des ca. 0,65 ha großen geplanten Urbanen Ge-
biets etwa 0,4 ha bzw. etwas über 60%. Bei einer Erhöhung auf 80% steigt die Versieglung 
um ca. 0,12 ha auf rd. 0,52 ha. 

Die Flächen innerhalb des geplanten Urbanen Gebiets zeigen auch außerhalb der Bebauung 
Spuren von Planien und Terrassierungen mit Stützmauern. Es ist nicht sicher einzuschätzen, 
wie tiefreichend diese Überformung war. In jedem Fall handelt es sich aber nicht um über 
lange Zeit gewachsene Bodenstrukturen. Die Auswirkungen bei einer Inanspruchnahme sind 
gegenüber weniger vorbelasteten und gestörten Flächen deutlich reduziert. 

 

2.2.3 Oberflächenwasser und Grundwasser 

Es sind im Geltungsbereich weder Oberflächengewässer vorhanden und betroffen noch gibt 
es Hinweise auf oberflächennahes Grundwasser, das im Zuge der Bauarbeiten eventuell 
tangiert werden könnte. 

Das rechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Nahe vor den Deichanlagen ist 
nicht berührt. Das Gebiet befindet sich teilweise (ca. Nordostteil des Geltungsbereichs) auf 
Flächen, die bei HQextrem überschwemmt werden können. In diesem Hochwasserfall ver-
sagen auch die auf HQ100 ausgerichteten bestehenden Hochwasseranlagen. Es bestehen 
keine rechtlich verbindlichen Nutzungseinschränkungen. Die Risiken können aber unabhän-
gig davon im Zuge der Gebäudeplanung berücksichtigt und ggf. auch nutzungsabhängig 
angemessen gemindert werden. 

Zur Behandlung der Oberflächenabflüsse liegt ein fachgutachterliches Konzept vor (INGENIE-

URTEAM GÜNTER RETZLER 2023). Bedingt durch bis zu etwa 1.200 m2 Mehrversieglung wird 
ein Rückhaltevolumen von ca. 23 m3 erforderlich. Die Art der gewählten Rückhalteanlage 
bzw. Vorrichtung kann dem konkreten Bauvorhaben angepasst werden. 
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2.2.4 Klima 

Grundsätzlich bedeuten eine zunehmende Überbauung mit höheren Fassaden und die Ent-
nahme von bestehenden Bäumen und Sträuchern eine zunehmende Tendenz zur Aufhei-
zung und Wärmebelastung im Sommer. Dem wird durch Dach- und Fassadenbegrünung 
sowie die Begrenzung der überbaubaren Fläche auf 0,8 entgegengewirkt. Die geringe Größe 
des Gebietes und die unmittelbare Nähe zu dem bewaldeten Hang lässt nicht erwarten, dass 
sich die klimatischen Verhältnisse in einer Art verändern, die dem Vorhaben entgegensteht. 

Eine Beeinträchtigung von Luftaustauschprozessen entlang des Nahetals und in begrenztem 
Umfang auch von den angrenzenden Hängen ist durch die Lage des Gebietes am Talrand 
und die, ähnlich wie im Bestand, verbleibenden Abstände zwischen den Gebäuden nicht zu 
erwarten. 

 

2.2.5 Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

2.2.5.1 Biotoptypen 

Etwa 0,4 ha des geplanten urbanen Gebiets sind bereits überbaut bzw. durch Zufahrten, 
Arbeitsflächen etc. versiegelt. Weitere etwa 0,06 ha bestehen aus Säumen, Grünflächen, 
unbefestigten Wegen etc., um etwa 0,14 ha bestehen aus Gehölzstreifen. 

Etwa 0,46 ha entfallen auf Waldflächen, davon 0,41 ha auf den lediglich für Pflege und Si-
cherungsmaßnahmen vorgesehenen verbleibenden Waldstreifen. 

Wie bereits dargelegt, kommt die Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes im vor-
liegenden Fall (vereinfachtes Verfahren nach §13a BauGB) nicht zur Anwendung. Es sind 
unabhängig davon aber auch keine Verluste und Beeinträchtigungen zu erwarten, die der 
geplanten Nutzung entgegenstehen. 

Insgesamt handelt es sich innerhalb des geplanten Urbanen Gebiets um Freiflächen inner-
halb eines bereits heute überwiegend baulich genutzten Areals. Die Auswirkungen bei einer 
Inanspruchnahme sind gegenüber weniger vorbelasteten und gestörten Flächen deutlich 
reduziert. Anders als bei vergleichbaren Grünbeständen innerhalb ausgedehnter dicht besie-
delter Ortslagen sind ihre Funktionen, z.B. als Brutmöglichkeit für verbreitete Vogelarten oh-
ne weiteres durch die wesentlich ausgedehnteren Gehölzbestände im näheren und weiteren 
Umfeld zu ersetzen. 

Mindestens etwa 0,13 ha müssen nach Maßgabe des Bebauungsplans auch künftig unbe-
baut bleiben und die Nutzung von Gebäuden als Brutmöglichkeit bzw. Quartier wird durch 
Installation von künstlichen Fledermausquartieren und Vogelnistkästen unterstützt. 

 

Die Pflege- und Sicherungsmaßnahmen in dem etwa 0,41 ha großen Waldstreifen führen zu 
einer gestuften Waldrandsituation mit niederwaldartigem Charakter. Dies wird tendenziell zu 
einer Erhöhung der Artenvielfalt führen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird die Ent-
wicklung von Alt- und Totholz eingeschränkt, um die Verkehrssicherung nachhaltig zu ge-
währleisten. Damit verbunden sind Einschränkungen in Bezug auf die Entwicklung und Dul-
dung von Lebensraumstrukturen für anspruchsvollere Höhlenbrüter, Fledermäuse etc. Die 
Erfassungen ergaben keine Hinweise auf Vorkommen solcher Arten. Die Notwendigkeit po-
tenziell bruchgefährdete oder nicht standsichere Bäume zu entfernen schränkt auch heute 
bereits die Entwicklung diesbezüglich ein. 



L.A.U.B.- GmbH – Proj.-Nr. 75/22: B-Plan „Im Herrschaftlichen Garten“ Stadt Kirn  
Stellungnahme Umweltbelange, Artenschutz und Natura 2000 

 

 - 30 - 

Etwa 450 m2 des Gehölzbestands innerhalb des geplanten Urbanen Gebiets sind als Teil 
des Waldes einzustufen. Für sie gilt in Bezug auf die Eingriffsregelung nach Bundesnatur-
schutzgesetz und die Biotopfunktion aber das oben gesagte entsprechend. 

 

2.2.5.2 Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten (besonderer Arten-
schutz) 

Artvorkommen und mögliche Betroffenheiten sind in Kapitel 3 näher dargestellt. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote durch die vorge-
sehenen bzw. festgesetzten Maßnahmen vermieden werden kann.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Umbau- und Abrissmaßnahmen im Gebäudebestand 
durch den Bebauungsplan nicht neu zugelassen werden, sondern bereits zulässig sind. Un-
abhängig von einem Bebauungsplan gelten dazu bereits heute die Regelungen des § 24 
Abs. 3 Landesnaturschutzgesetzes (siehe dazu Kap. 2.5 Hinweise). 

 

2.2.6 Landschaftsbild/ Naherholung 

Kleinräumig wird die bauliche Nutzung den Charakter der Fläche selbst und der unmittelba-
ren Umgebung deutlich stärker dominieren als heute. 

Sichtbarkeit und damit die Reichweite der Auswirkungen bleiben aber eng begrenzt. Durch 
die Höhenbegrenzung bleibt auch ein angemessener Abstand zu der auf dem Berg dominant 
prägenden Kyrburg. Die Neubebauung wird durch den südlich bestehenden Bestand weitge-
hend verdeckt, so dass vor allem auch der Blick z.B. von der Nahebrücke nicht wesentlich 
gestört wird. 

 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

2.3.1 Maßnahmen 

M1 Zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten 

Gehölzarbeiten bzw. Rodungen sind außerhalb der Vogelbrutzeit und der Sommerquartiers-
zeit von Fledermäusen sowie der Aktivitätszeit der Haselmaus im Winterhalbjahr, vom 01.11. 
bis einschließlich 28.02. durchzuführen. 

Bei Arbeiten außerhalb dieser Zeitspanne sind ggf. zeitlich vorlaufend Nachkontrollen erfor-
derlich. Im Fall eines Brut- bzw. Quartiernachweises ist ggf. im betroffenen Bereich die Ro-
dung aufzuschieben. 

 

M2 Installation von künstlichen Fledermausquartieren und Vogelnistkästen 

Für heimische Vogelarten und für siedlungsgebundene Fledermausarten ist je Gebäude 
mindestens 1 Fledermauskasten und 1 Vogelnistkasten (bspw. aufgesetzte oder hinter Putz 
liegende Kästen, z.B. der Fa. Schwegler (Schorndorf) oder vergleichbare Modelle anderer 
Hersteller) anzubringen und dauerhaft zu erhalten. 
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Bei Gebäuden mit einer Länge von über 15 m ist darüber hinaus für jeweils weitere volle 
15 m Länge 1 weiterer Fledermauskasten und 1 Vogelnistkasten zu installieren.1 

 

M3 Begrünung von Flachdächern 

Flachdächer auf Hauptgebäuden sind ab einer Flächengröße von 100 m² zu begrünen. 
Flachdächer auf Nebengebäuden, Carports und Garagen sind generell zu begrünen. Mit der 
Installation von Photovoltaikanlagen ist auch eine Dachbegrünung, insbesondere bei Flach-
dächern, kombinierbar. 

 

M4 Fassadenbegrünung 

Fensterlose Fassaden sind ab einer Fläche von 50 m² zu begrünen. 

 

M5 Vermeidungsmaßnahme zur Lichtverschmutzung 

Zur Begrenzung der nächtlichen Lichtverschmutzung sind alle Außenleuchten als LED-Lam-
pen auszuführen. Die Beleuchtungen sind mit einer weitgehenden Abschattung des Leucht-
körpers auszuführen, um Streulicht weitgehend zu vermeiden, so dass der umgebende 
Raum durch die „Lichtverschmutzung“ nicht erheblich betroffen ist. 

 

M6a-c 

Pflege-/ Sicherungsmaßnahmen innerhalb der angrenzenden bewaldeten Hangfläche 

Der Bestand wird auf einer Breite von 25 m in eine niederwaldartige Pflege mit Aufbau eines 
Waldsaums überführt. Ziel ist es, in diesem Streifen potenziell nicht standsichere Bäume zu 
entfernen, die die angrenzende Bebauung gefährden könnten. Zugleich wird ein gestufter 
Waldrand entwickelt, der als Lebensraumstruktur und Vernetzung für Vögel, Reptilien und 
Haselmaus geeignet ist. Mit Blick auf das steile Gelände und die damit verbundene schwieri-
ge Zugänglichkeit für Fällung und Abtransport wird folgende Vorgehensweise vorgesehen: 

• M6a: Zur Grenze des Baugrundstücks werden in einem ca. 5 m breiter Streifen be-
stehende Bäume gefällt und die Wurzelstöcke entfernt. Die Fläche wird durch maxi-
mal 1 mal jährliche Mahd gehölzfrei gehalten und als Saum entwickelt. Dieser Strei-
fen stellt eine Lebensraum- und Vernetzungsstruktur dar, dient zugleich aber auch 
der Zugänglichkeit zu den angrenzenden Gehölzen und ermöglicht den Abtransport 
von Schnittgut bei der Pflege insbesondere der strauchreichen Bestände. 

• M6b: in dem angrenzenden 10 m breite Streifen werden bestehende Bäume gefällt, 
die Wurzelstöcke verbleiben aber im Boden. Sträucher und Stockausschläge der ver-
bliebenen Baumstümpfe und Wurzelstöcke führen zum schnellen Aufbau eines 
strauchreichen Gehölzrands mit dem Charakter eines frühen Stadiums des Wieder-
aufwuchses bei Niederwaldnutzung, auch mit Lücken und lichten Stellen. 

 

 

1 D.h. bei mehr als 30 m jeweils 2 Kästen, ab 45 m 3 Kästen etc.. 
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An besonnten Stellen werden, angepasst an die zu erwartende Beschattung durch 
die tatsächliche Bebauung am Rand zu dem o.g. Saum Stein- und Holzhaufen als 
Lebensraumstruktur insbesondere für Reptilien angelegt. 

Ein erneuter Rückschnitt der Gehölze erfolgt in Abständen von voraussichtlich um 
etwa 5-10 Jahren nach Bedarf entweder selektiv (begrenzt auf höheren Aufwuchs) 
oder abschnittsweise so, dass der Aufwuchs von Bäumen bis in potenziell kritische 
Höhen vorbeugend vermieden wird und ein Abtransport des Schnittguts entlang des 
Saums möglich bleibt. 

• M6c: Vorgehensweise zunächst wie bei M6b. Bedingt durch die Abstände von ca. 
20 m bis zum Rand der Bebauung können die Pflegeintervalle länger gewählt werden 
und entsprechen in etwa den Abständen von bis zu etwa 30 Jahren bei Niederwald-
nutzung. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gliederung des Randstreifens im Schnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Schemaskizze zur Gestaltung des Waldrandstreifens 
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20 m Abstand 

30 m Abstand 
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Sträucher und junge 
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M7 Schutz vor Hochwasserschäden 

Innerhalb der Flächen des überschwemmungsgefährdeten Gebietes der Nahe (Gewässer Il. 
Ordnung) sind bei der Errichtung baulicher Anlagen bauliche oder technische Maßnahmen 
zu treffen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen dienen. Bauliche Anlagen sind nur in einer dem jeweiligen Hoch-
wasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
errichten oder zu erweitern. 

2.3.2 Hinweise  

Die nachfolgenden Hinweise ergänzen die o.g. Festsetzungen. Da sie auf unabhängig vom 
Bebauungsplan geltenden Vorschriften basieren, ist eine zusätzliche Festsetzung aber nicht 
sinnvoll und erforderlich. 

Im Fall von Umbau- und Abrissarbeiten an den bestehenden Gebäuden gelten unabhängig 
von Festsetzungen des Bebauungsplans auch bereits für den heutigen Bestand die Vor-
schriften des § 24 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetzes. 

„(3) Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen An-
lagen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für be-
sonders geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen dieser besonders 
geschützten Arten zu untersuchen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mitzuteilen. Werden Vorkommen festgestellt, ist 
auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsiedlung der Tiere 
vorzulegen.“ 

Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben können auf Grundlage der vorliegenden Un-
tersuchungen folgende Hinweise gegeben werden: 

Im Zuge der Erfassungen wurden keine Indizien oder Belege für bedeutenden Sommer- oder 
Winterquartiere von Fledermäusen gefunden. Auch die Nutzung durch Gebäudebrüter der 
Vogelwelt war nur in relativ geringem Umfang zu beobachten. Einzelne Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für besonders geschützte Arten be-
stehen aber und wurden auch nachgewiesen. Die Südseite der Halle im Süden des Plange-
biets wird offenbar von einzelnen Mauereidechsen als Unterschlupf genutzt. Im Umfeld fin-
den sich keine Biotopstrukturen, die als Lebensgrundlage für eine Population geeignet sind. 
Es ist davon auszugehen, dass ggf. betroffene einzelne Tiere flüchten und auf vorhandene 
Lebensräume in der Umgebung ausweichen.  

Gezielte zeitlich vorgelagerte Umsiedlungsmaßnahmen sind nach diesem Sachstand nicht 
erforderlich. Als Vermeidungsmaßnahme ist folgende allgemeine Vorgehensweise geeignet 
und vorgesehen: 

• Beginn der Abriss- und Umbauarbeiten an den Gebäuden außerhalb der Vogelbrutzeit 
und der Sommerquartierszeit von Fledermäusen. D.h. im Winterhalbjahr vom 01.10. bis 
einschließlich 28.02. 

• Vorbeugend sind zeitlich vorlaufend oder begleitend potenzielle Nist- und Einflugmög-
lichkeiten außerhalb der Nutzungszeit in geeigneter Weise zu verschließen bzw. unat-
traktiv zu machen, soweit sie nicht absehbar innerhalb der o.g. Zeitspanne beseitigt wer-
den. 

• Kontinuierliche Weiterführung der Arbeiten, um durch die damit verbundenen Störungen 
das Risiko zu minimieren, dass sich Vogelarten mit Beginn der Brutzeit ansiedeln oder 
einzelne Fledermäuse bzw. kleinere Gruppen tagsüber Schutz suchen. 
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Bei Arbeiten bzw. Arbeitsbeginn außerhalb dieser Zeitspanne sind ggf. zeitlich vorlaufend 
Nachkontrollen erforderlich. Im Fall eines Brutnachweises ist dann ggf. notwendig im be-
troffenen Bereich i.d.R. die Arbeiten bis zum Brutende aufzuschieben oder ggf. die Option 
einer Befreiung zu prüfen. 
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3 Artenschutz 

3.1 Bestand 

Im Jahr 2022 erfolgten im Plangebiet und dessen Umgebung Erfassungen der Fauna durch 
einen Zoologen (BFA  2022). 

Insgesamt wurde folgendes Untersuchungsprogramm beauftragt und umgesetzt:  

- Brutvogelkartierung mit 6 Begehungen  

- 2 Detektorbegehungen zur Erfassung von Fledermäusen  

- 6 Begehungen zur Erfassung von Reptilien (inkl. künstliche Verstecke)  

- 6 Begehungen zur Erfassung von Haselmäusen (inkl. Nisttubes) 

 

3.1.1 Erfassungsmethodik 

Reptilien 

Innerhalb des UG erfolgte auf allen potentiell als Reptilienhabitate geeigneten und zugängli-
chen Flächen die gezielte Suche nach Reptilien. Dabei lag der Schwerpunkt der Untersu-
chung auf der Erfassung von streng geschützten Reptilienarten.   

Der Nachweis der Reptilien erfolgte über Sichtbeobachtung und durch das Absuchen von 
Versteckplätzen z. B. durch Umdrehen von Steinen, Holzstücken und sonstigen deckungs-
gebenden Gegenständen (vgl. ALBRECHT et al. 2013). Zusätzlich wurden 21 künstliche 
Verstecke (KVs, beidseitig besandete Dachpappe in der Größe 50 x 50 cm) ausgebracht und 
bei den Begehungen kontrolliert 

Die Begehungen wurden an den in der folgenden Tabelle gelisteten Terminen durchgeführt.  

 

Datum    06.08.   26.08.  05.09.  21.09.  04.10.  08.10  

Temperatur  23 °C  26 °C  24 °C  17 °C  19 °C  17 °C  

Witterung  

So-Wo- 

Mix 

(80/20)  

leicht  

bewölkt  
sonnig  sonnig  sonnig  sonnig  

 

Vögel 

Die Begehungen erfolgten entsprechend den Empfehlungen von ALBRECHT et al. (2013) 
unter Zuhilfenahme der Angaben von SÜDBECK et al. (2005) im relevanten Zeitraum für die 
vor Ort zu erwartenden Arten. Kartierungsbeginn war jeweils bei Sonnenaufgang. Am 
18.08.22 erfolgte ein gesonderter Termin zur Begutachtung der Gebäude hinsichtlich Vor-
handensein von bzw. Potenzial für Gebäudebrüterbruten. Dafür wurden speziell die aktuell 
bestehenden Gebäude samt angrenzender Vegetation im Eingriffsbereich in Augenschein 
genommen. Gesucht wurde dabei nach bestehenden Nestern oder anderen potenziellen 
Brutmöglichkeiten wie dichte Vegetation oder Nischen und Ritzen im Mauerwerk. Auch ande-
re Hinweise auf Bruten, wie z. B. Kotspuren, Federn oder Reste von Eierschalen wurden 
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erfasst. An allen Terminen wurden Grundlagendaten wie Datum, Witterung, Windgeschwin-
digkeit und -richtung sowie Bewölkung dokumentiert (vgl. nachfolgende Tabelle).  

Während der Begehungen wurde der zu untersuchende Bereich mit dem Fernglas (Steiner 
Ranger Pro 10x42) nach Vögeln oder deren Nestern abgesucht, bzw. wurde nach den art-
spezifischen Lautäußerungen gehorcht. Beobachtungen wurden mit möglichst punktgenauer 
Verortung in eine Karte eingetragen und dazu die Anzahl an  

Individuen, das Verhalten sowie ggfls. Geschlecht und Alter der Vögel notiert. Im Anschluss 
an die Kartierung erfolgte eine Revierauswertung anhand der aufgenommenen Daten, um 
Reviere und/oder Brutplätze zu identifizieren. Die Revierauswertung orientierte sich dabei an 
den Empfehlungen von SÜDBECK et al. (2005).   

 

Datum  
Wind- 

stärke (Bft)  

Windrichtung  
Sonne  

Niederschlag  Temperatur (°C)  

29.03.22  1  Windstille  bedeckt (8/8)  Kein Niederschlag  8  

21.04.22  1  Windstille  sonnig (1/8)  Kein Niederschlag  4  

15.05.22  2  OSO  
wolkenlos 

(0/8)  

Kein Niederschlag  
10  

26.05.22  1  Windstille  
bedeckt  

(8/8)  

Mittlerer  

Niederschlag  
16  

22.06.22  2  WSW  

leicht  

bewölkt 

(3/8)  

Kein Niederschlag  14  

18.08.22  1  Windstille  
bedeckt  

(8/8)  

Mittlerer  

Niederschlag  
18  

Der kartierte Bereich umfasste dabei den direkten Eingriffsbereich sowie einen Puffer von 
25 m, um potenziell notwendige Ausdehnungen der Bauarbeiten sowie dynamische Prozes-
se bei der Revierfestlegung der Brutvögel berücksichtigen zu können. 

 

Haselmaus  

Die Untersuchung erfolgte in Anlehnung an das Merkblatt zur Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Haselmaus bei Vorhaben in Schleswig-
Holstein (LANDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME 
2018) sowie ALBRECHT et al. (2013).  

Untersucht wurde die Präsenz-Absenz von Haselmäusen mit 36 Nisttubes (HT´s). Zusätzlich 
wurde insbesondere während der letzten Begehungen nach Freinestern und Fraßspuren im 
Untersuchungsbereich gesucht. Da es sich um eine reine Präsenz-/Absenz Untersuchung 
handelte, wurden die Tubes während den Begehungen nur durch kurze Einsicht kontrolliert 
um möglichst wenig Störungen zu verursachen.  

Bei den eingesetzten Tubes handelt es sich um eine Ausführung in einer Größe von 25 cm 
(L) x 6,5 cm (B) x 6,5 cm (H) mit einem 5 cm herausstehendem Holzsteg. Die Tubes wurden 
mit Hilfe von zwei bis drei Kabelbindern in Hecken und an Gehölzen an potenziell geeigneten 
Stellen befestigt.  
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Datum   06.08.  

  

 26.08.  05.09.  21.09.  04.10.  08.10  

Temperatur  23 °C  26 °C  24 °C  17 °C  19 °C  17 °C  

Witterung  

So-Wo- 

Mix  

(80/20)  

leicht bewölkt  sonnig  sonnig  sonnig  sonnig  

 

Fledermäuse 

Für die Präsenzuntersuchung der Fledermäuse wurden zwei Begehungen durchgeführt. Bei 
den Begehungen wurde der Eingriffsbereich transektförmig abgelaufen mit ca. 1 km/h. Die 
Detektorbegehungen wurden mit einem Echo Meter Touch 2 Pro durchgeführt. Die anschlie-
ßende Auswertung der aufgenommenen Rufe wurde manuell mit dem Programm BatExplo-
rer 2.1 vorgenommen, da die automatische Art-/Gattungsbestimmung sehr fehleranfällig ist. 
Die Begehungen wurden bei Einbruch der Dämmerung begonnen, um ggf. ausfliegende In-
dividuen feststellen zu können.  

 

Datum  24.08.  

  

19.09.  

Temperatur  24-21 °C  13-12 °C  

Witterung  klar, windstill  
leicht bewölkt, 

windstill  
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3.1.2 Ergebnisse 

Vögel 

Während der Kartierungen konnten insgesamt 22 Vogelarten dokumentiert werden. Bei 17 
Arten konnte eine Brut, bzw. ein Brutrevier festgestellt werden. Fünf Arten erhielten aufgrund 
ihres Verhaltens den Status als Gastvogel. Bei den erfassten Arten handelt es sich um die 
für Parkanlagen und Gärten zu erwartenden Spezies. Keine der erfassten Arten ist in den 
Roten Listen des Landes und der Bundesrepublik insgesamt erfasst. Häufigste festgestellt 
Art war die Amsel (Turdus merula), bei der auch ein konkreter Niststandort im bewaldeten 
Hang des westlichen Teilgebiets nachgewiesen werden konnte. 

Ungeachtet von Verbreitung und Gefährdung unterliegen alle wild lebenden Vogelarten als 
„europäische Vogelarten“ den Verboten des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Nr. Art Deutscher Name Status 
Rote Liste 

RLP 

Rote Liste  

D 

1 Apus apus Mauersegler Gastvogel * * 

2 Carduelis chloris Grünfink Gastvogel * * 

3 Columba palumbus Ringeltaube Brutrevier * * 

4 Corvus corone Rabenkrähe Gastvogel * * 

5 Erithacus rubecula Rotkehlchen Brutrevier * * 

6 Fringilla coelebs Buchfink Brutrevier * * 

7 Garrulus glandarius Eichelhäher Brutrevier * * 

8 Motacilla cinerea Gebirgsstelze Brutrevier * * 

9 Parus caeruleus Blaumeise Brutrevier * * 

10 Parus major Kohlmeise Brutrevier * * 

11 Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz Brutrevier * * 

12 Phylloscopus collybita Zilpzalp Brutrevier * * 

13 Pica pica Elster Brutrevier * * 

14 Pyrrhula pyrrhula Gimpel Gastvogel * * 

15 Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen Brutrevier * * 

16 Regulus regulus Wintergoldhähnchen Brutrevier * * 

17 Sitta europaea Kleiber Brutrevier * * 

18 Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Brutrevier * * 

19 Troglodytes troglodytes Zaunkönig Brutrevier * * 

20 Turdus merula Amsel Brut * * 

21 Turdus philomelos Singdrossel Brutrevier * * 

22 Turdus viscivorus Misteldrossel Gastvogel * * 

Legende:  

* = ungefährdet;   

RL RLP 2014  Rote Liste Rheinland- Pfalz nach SIMON et al. 2014.  

RL D 2020  Rote Liste Deutschlands nach RYSLAVY et al. 2020.  
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Die räumliche Verteilung der Vorkommen zeigt einen leichten Schwerpunkt im Bereich des 
bewaldeten Hangs des kleineren westlichen Teils. Dort besteht hoher Strukturreichtum durch 
einen vielschichtigen Waldaufbau mit einem hohen Anteil an Totholz und einer gut ausge-
prägten Strauchschicht. Allerdings zeigt auch der Bereich um das Wohnhaus im östlichen 
Bereich mit Garten und Nebengebäuden ein hohes Angebot an wichtigen Strukturelementen 
für Vogelbruten. 

Bei der Begutachtung der Gebäude hinsichtlich des Gebäudebrüterpotenzials konnten ins-
gesamt vier Nester entdeckt werden. Hinweise auf eine aktuelle Nutzung in der vergangenen 
Brutsaison konnten nicht festgestellt werden. Allerdings sind alle vier Nistmöglichkeiten in 
einem guten Zustand und grundsätzlich nutzbar. Neben den vier Nestern wurden deutliche 
Kotspuren unterhalb eines Dachgiebels des Wohnhauses festgestellt, die auf eine Brut oder 
zumindest auf den regelmäßigen Aufenthalt eines Vogels in der Nische oberhalb zwischen 
Hauswand und Dach hindeuten. Grundsätzlich ist neben den nachgewiesenen Nistmöglich-
keiten von weiteren Bruten an oder in den Gebäuden, bzw. in der direkt an die Gebäude an-
grenzenden Vegetation zu rechnen. Alle Gebäude sind aufgrund ihres Alters mehr oder we-
niger stark in die vorhandene Vegetation reintegriert und besitzen allesamt aufgrund ihres 
voranschreitenden Verfalls zahlreiche Ritzen, Nischen und geschützte Ecken, die gern von 
Gebäudebrütern oder anderen Vogelarten mit Bezug zu menschlichen Siedlungen genutzt 
werden. 

 

Reptilien 

Im Rahmen der Kartierungen konnten im Projektgebiet insgesamt 2 Reptilienarten nachge-
wiesen werden. 

Beide Arten sind in Anhang IV der FFH Richtlinie aufgelistet und unterliegen daher den Ver-
boten des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Nr. Art 
Deutscher Na-

me 

RL RP 

1987 
RL RP 

1996 
RL D 
 2020 

FFH-RL 

Anhang BNatSchG 

1 Coronella austriaca Schlingnatter 4 3 3 IV 
streng  

geschützt 

2 Podarcis muralis Mauereidechse - 3 V IV 
streng  

geschützt 

 

Legende: 

 
3 = Gefährdet;   
4 = potentiell gefährdet;  
V = Vorwarnliste 

RL RLP 1987   Rote Liste Rheinland- Pfalz nach GRUSCHWITZ 1987.  

RL RLP 1996  Rote Liste Rheinland-Pfalz nach BITZ und SIMON 1996.  

RL D 2020  Rote Liste der Reptilien Deutschland nach Rote-Liste-Gremium (BfN 2020)  

FFH-RL Anhang  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Aufgeführt sind die Anhänge II, IV und V.  

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz vom 01. März 2010  
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Insgesamt konnten bei den Begehungen 11 Mauereidechsen nachgewiesen werden, darun-
ter überwiegend adulte und ein subadultes Individuum. Auffällig war, dass in drei voneinan-
der getrennten Bereichen meist nur jeweils ein Individuum gesichtet werden konnte. Nach 
Geschlecht und optischem Eindruck gelangen nach Einschätzung des Gutachters hier wohl 
meist Wiederfunde der gleichen Individuen bei den nachfolgenden Begehungen. Da der Le-
bensraum nicht optimal für die Art geeignet ist, bzw. nur sehr lokal und kleinräumig begrenzt 
gut geeignete Strukturen vorhanden sind, geht er davon aus, dass es sich hierbei um Einzel-
funde im Randbereich der lokalen Population handelt. Geeignetere Bereiche mit wahrschein-
lich höherer Dichte finden sich südlich außerhalb des Eingriffsbereich an der Bahnstrecke 
sowie an den Naheböschungen und naturnahen Gärten. Ein weiteres Vorkommen aus dem 
die Einzelfunde streuen könnten, liegt nördlich an der Kyrburg und den lichten Waldberei-
chen mit Felsformationen.  

Die Schlingnatter konnte erst bei der letzten Begehung nachgewiesen werden. Hier fand 
sich ein Jungtier vor der Mauer im nördlichen UG-Bereich. Der späte Fund der Art lässt sich 
zum einen aufgrund der mäßig geeigneten Witterung während des Untersuchungszeitraums 
(zu trocken/warm, kalt/nass) sowie zum anderen aufgrund der späten Beauftragung zur Aus-
lage künstlicher Verstecke erklären. Künstliche Verstecke (KV) werden meist erst nach 4-8 
Wochen nach deren Auslage von Reptilien (insbesondere Schlangen) angenommen, gerade 
wenn es sich dabei um neue Materialien handelt. Im Rahmen der Untersuchung wurden aus 
diesem Grund bereits gebrauchte KVs verwendet, um die Dauer der Annahme durch Repti-
lien ggf. zu verkürzen. Der Fund von nur einer Schlingnatter im Rahmen der Untersuchung 
lässt somit nicht auf eine geringe Populationsdichte schließen, zumal es sich bei dem Fund-
tier um ein diesjähriges Jungtier handelt. Potenzielle Habitate stellen insbesondere die Mau-
er- und Schotterbereiche sowie angrenzende Waldränder mit teils lichten Felsformationen 
dar. 

 

Haselmaus 

Im Untersuchungsgebiet konnte zweimal eine Haselmaus durch Sichtbeobachtung nachge-
wiesen werden. Da sich die Haselmaus bei der zweiten Sichtung im gleichen Nest befand, ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Individuum mit Wiederfund auszugehen. Im Nisttube 
befand sich weiterhin ein reines Blätternest. Freinester oder Fraßspuren konnten nicht ge-
funden werden. Haselmaus-Nisttubes werden allerdings meist erst nach längerer Ausbrin-
gungszeit von 6-12 Wochen von der Art angenommen. Es ist somit nach Aussage des Gut-
achters im Rahmen der durchgeführten Untersuchung nicht möglich Rückschlüsse auf Be-
standsdichten zu ziehen, da der Untersuchungszeitraum zu kurz war. Grundsätzlich ist an 
allen Waldrandlagen sowie Hecken- und Gebüschstrukturen mit der Art zu rechnen. 

Die Art gilt in Rheinland-Pfalz als gefährdet, deutschlandweit ist sie in der Vorwarnliste auf-
genommen. 

Die Haselmaus ist in Anhang IV der FFH Richtlinie aufgelistet und unterliegt daher den Ver-
boten des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Fledermäuse 

Bei den beiden Detektorbegehungen zur Erfassung von Fledermausrufen gelangen insge-
samt 252 Rufaufnahmen von Fledermäusen, darunter Ortungs- und Sozialrufe sowie Hin-
weise auf Jagdaktivität (Feeding buzz). Die Aktivität lag dabei bei der ersten Begehung am 
24.08. mit 215 Rufaufzeichnungen deutlich höher. Am 19.09. gelangen nur 37 Rufaufzeich-
nungen, die alle der Zwergfledermaus zugeordnet werden konnten. Auch bei der ersten Be-
gehung am 24.08. waren zumeist Aufzeichnungen von Zwergfledermäusen zu verzeichnen, 
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daneben konnte aber auch der Ruf einer Bartfledermaus und höchstwahrscheinlich eines 
Kleinen Abendseglers, sowie weitere Rufe von Fledermäusen aus der Gruppe der Nyctaloide 
(Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus, Zweifarbfledermaus, Kleinabendsegler und Großer 
Abensegler) erfasst werden. Hier weisen die Rufsequenzen keine deutlichen Merkmale auf 
um sie sicher bestimmen zu können, es liegt aber ein Verdacht auf Breitflügelfledermaus und 
Kleiner Abendsegler vor.  

Alle Fledermausarten sind unabhängig von Verbreitung und Gefährdung in Anhang IV der 
FFH Richtlinie aufgelistet und unterliegen daher den Verboten des besonderen Artenschut-
zes nach § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Detektorbegehung 24.08.2022 

Deutscher Artname/ 

Gruppe/Gattung 

wissenschaftl. 

Artname/ 

Gruppe/Gattung 

Rufe Sozialfufe Feeding buzz 

(Jagdaktivität) 

Sozialruf +  

Feeding buzz 

Gesamt 

Bartfledermaus 
Myotis brandtii/ 

Myotis mystacinus 
1    1 

Gruppe der Nyctaloiden Nyctaloid 9    9* 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  1     

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 170 21 13 1 205 

Rufaufzeichnungen 

gesamt 
     215 

 

Detektorbegehung 19.09.2022 

Deutscher Artname/ 

Gruppe/Gattung 

wissenschaftl. 

Artname/ 

Gruppe/Gattung 

Rufe Sozialfufe   Gesamt 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 27 10   37 

 

Bei beiden Begehungen wurde die höchste Aktivität im nordöstlichen Teil des UG im Bereich 
des Parkplatzes neben der Fa. Natursteine Bina sowie im südwestlichen Bereich an der of-
fenen Fläche am Übergang zum Wald verzeichnet. In diesen beiden Bereichen, die vermut-
lich als Jagdhabitate entlang der dortigen Vegetationsstrukturen aufgesucht wurden gelan-
gen die meisten Aufzeichnungen. In den anderen Bereichen wurden nur vereinzelte Rufe 
aufgezeichnet. 

Konkrete Hinweise auf eine Quartiernutzung ergaben sich bei den Untersuchungen nicht. 
Das Gebiet bietet mit seinem Gebäudebestand aber potenziell Quartiermöglichkeiten für 
streng geschützte gebäudebewohnende Fledermausarten wie bspw. die Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus). Die Art ist in Siedlungsflächen verbreitet und bundesweit nicht in 
der Roten Liste geführt. In Rheinland-Pfalz ist sie als gefährdet eingestuft. 
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3.2 Betroffenheit 

3.2.1 Vögel 

Mögliche vorhabenbezogene Auswirkungen ergeben sich für Arten, die in und an den vor-
handenen Gebäuden brüten durch Abriss, ggf. aber auch im Fall von Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten. Es kommt zum Verlust von Brutmöglichkeiten.  

Dies gilt sinngemäß auch für Arten, die die Gehölzbestände im Gebiet selbst oder im an-
grenzenden Waldstreifen als Brutplatz nutzen im Fall von Rodungen und ggf. auch Fällungen 
einzelner Bäume im Zuge von Sicherungsmaßnahmen. 

In dieser Ausgangslage sind mögliche Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote wie folgt 
zu bewerten: 

• Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Zerstö-
rung genutzter Brutstätten (v.a. Jungvögel) 

Dies kann dadurch vermieden werden, dass Gehölzarbeiten bzw. Rodungen nur außer-
halb der Vogelbrutzeit im Winterhalbjahr, vom 01.10. bis einschließlich 28.02. erfolgen. 

Bei Arbeiten außerhalb dieser Zeitspanne sind ggf. zeitlich vorlaufend Nachkontrollen er-
forderlich. Über zu ergreifende Maßnahmen im Falle eines Nachweises ist je nach Art 
und örtlicher Situation im Einzelfall zu entscheiden. 

• Zerstörung genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Die Zerstörung während einer laufenden Brut entspricht der Tötung und kann ebenfalls 
durch die o.g. zeitliche Beschränkung vermieden werden. 

Bei den im Zuge der Untersuchungen festgestellten Vögeln handelt es sich ausnahmslos 
um verbreitete Arten der Siedlungen, Parkanlagen und Gärten. Es ist davon auszugehen, 
dass im Sinn des § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang erhalten bleibt, und für ein Ausweichen auch genügend geeignete Lebensraum-
strukturen zur Verfügung stehen. 

Durch die Installation von Vogelnistkästen wird dafür Sorge getragen, dass auch die ge-
genüber dem Bestand moderneren und in der Regel geschlosseneren Gebäude wieder 
Brut- bzw. Quartiermöglichkeiten bieten. 

• Im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erhebliche Störungen im näheren und weiteren 
Umfeld sind angesichts der bestehenden Vorbelastung und des festgestellten Artenspek-
trums nicht zu erwarten.  

 

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es zu keiner 
im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 1 signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für europäi-
sche Vogelarten kommt und auch die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 3 gewahrt 
bleibt. 

 

 



L.A.U.B.- GmbH – Proj.-Nr. 75/22: B-Plan „Im Herrschaftlichen Garten“ Stadt Kirn  
Stellungnahme Umweltbelange, Artenschutz und Natura 2000 

 

 - 43 - 

3.2.2 Fledermäuse 

Mögliche vorhabenbezogene Auswirkungen ergeben sich durch Abriss, ggf. aber auch im 
Fall von Umbau- und Sanierungsarbeiten für Arten, die potenziell die vorhandenen Gebäude 
vor allem auch als Übertagungsquartier für einzelne Tiere und kleinere Gruppen im Sommer 
nutzen. Potenziell betroffen könnte v.a. die im Gebiet mit Abstand am häufigsten angetroffe-
ne und auch landesweit verbreitete Zwergfledermaus sein. 

In den Gehölzbestände im Gebiet selbst und im angrenzenden Waldstreifen sind kleine 
Quartierstrukturen wie Spalten und abstehende Rinde nicht sicher auszuschließen und ggf. 
von Rodungen oder Fällungen einzelner Bäume im Zuge von Sicherungsmaßnahmen betrof-
fen. 

In dieser Ausgangslage sind mögliche Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote wie folgt 
zu bewerten: 

• Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Zerstö-
rung genutzter Quartiere 

Die Tötung von Tieren in Übertagungsquartieren im Sommer kann dadurch vermieden 
werden, dass Rodung und Abriss möglichst während der Winterschlafzeit (Ende Oktober 
bis Anfang März) erfolgen. 

Soweit dies nicht möglich ist, sollte zumindest der Beginn der Arbeiten in diesem Zeit-
raum erfolgen und dann möglichst kontinuierlich fortgeführt werden, um eine mögliche 
Nutzung durch die Störungen in Folge der Arbeiten weniger attraktiv zu machen. Ggf. 
sollten potenzielle Einflugmöglichkeiten außerhalb der Nutzungszeit in geeigneter Weise 
verschlossen bzw. unattraktiv gemacht werden. 

• Zerstörung genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Die Zerstörung eines genutzten Quartiers entspricht der Tötung und kann ebenfalls durch 
die o.g. zeitliche Beschränkung vermieden werden. 

Bei der im Zuge der Untersuchungen festgestellten Zwergfledermaus handelt es sich um 
eine verbreitete Art der Siedlungen. Um zu gewährleisten, dass im Sinn des § 44 Abs. 5 
BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, und für 
ein Ausweichen auch genügend geeignete Lebensraumstrukturen zur Verfügung stehen, 
werden wird die Installation von künstlichen Quartieren vorgesehen. 

• Im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erhebliche Störungen im näheren und weiteren 
Umfeld sind angesichts der bestehenden Vorbelastung und des festgestellten Artenspek-
trums nicht zu erwarten.  

 

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es zu keiner 
im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 1 signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für Fleder-
mäuse kommt und auch die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 3 gewahrt bleibt. 
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3.2.3 Haselmaus 

Mögliche vorhabenbezogene Auswirkungen ergeben sich durch Gehölzrodungen, insbeson-
dere strauchreiche Bestände und Zerstörung der am Tag zur Ruhe genutzten Nester. 

In dieser Ausgangslage sind mögliche Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote wie folgt 
zu bewerten: 

• Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Zerstö-
rung genutzter Quartiere 

Die Tötung von Tieren im Sommer kann dadurch vermieden werden, dass die Rodung 
insbesondere strauchreicher Bestände möglichst während der Winterschlafzeit (Ende 
Oktober bis Anfang März) erfolgen. 

• Zerstörung genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Die Zerstörung eines genutzten Quartiers entspricht der Tötung und kann ebenfalls durch 
die o.g. zeitliche Beschränkung vermieden werden. 

Bei dem Nachweis im Gebiet handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um nur ein 
Tier. Er erfolgte zudem deutlich außerhalb des Geltungsbereichs im Süden. Sichere 
Rückschlüsse auf die Bestandsdichten sind auf Grundlage der vorliegenden Untersu-
chungen aber nicht möglich. 

Die Sicherungs- und Pflegmaßnahmen in dem Waldstreifen (M6a-c) wird zu einer Zu-
nahme geeigneter Lebensraumstrukturen führen. Es ist so zu gewährleisten, dass im 
Sinn des § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang er-
halten bleibt, und für ein Ausweichen auch genügend geeignete Lebensraumstrukturen 
zur Verfügung stehen. 

• Im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erhebliche Störungen im näheren und weiteren 
Umfeld sind angesichts der bestehenden Vorbelastung und des festgestellten Artenspek-
trums nicht zu erwarten.  

 

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es zu keiner 
im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 1 signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für die Ha-
selmaus kommt und auch die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 3 gewahrt bleibt. 

 

3.2.4 Reptilien (Mauereidechse, Schlingnatter) 

Mögliche vorhabenbezogene Auswirkungen für die Mauereidechsen ergeben sich durch den 
Rückbau von Versteckmöglichkeiten in Mauerspalten und die Beseitigung von Säumen und 
Gehölzen. Ein Tötungsrisiko besteht vor allem während der Winterruhe in Verstecken. 

Die Schlingnatter ist potenziell ebenfalls durch Verluste von Lebensraumstrukturen betroffen. 

In dieser Ausgangslage sind mögliche Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote wie folgt 
zu bewerten: 

• Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Zerstö-
rung genutzter Quartiere 
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Die Tötung von Tieren kann grundsätzlich dadurch vermieden werden, dass zeitlich vor-
laufend zum Beginn der Baufeldräumung vorhandene Lebensraumstrukturen beseitigt 
werden. 

Es handelt sich bei den Nachweisen im Geltungsbereich allerdings um einzelne Exemp-
lare in insgesamt relativ strukturarmen Flächen am Rand der außerhalb des Gebiets lie-
genden Hauptpopulation. Das Tötungsrisiko ist gering, betrifft allenfalls einzelne Tiere 
und ist in Bezug auf die Population und das Tötungsrisiko durch Verkehr, Haustiere etc. 
nicht signifikant erhöht. 

• Zerstörung genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Die Nachweise der Mauereidechsen weisen wie die vorhandenen Lebensraumstrukturen 
darauf hin, dass es sich um Einzelfunde im Randbereich der lokalen Population handelt. 
Geeignetere Bereiche mit wahrscheinlich höherer Dichte finden sich südlich außerhalb 
des Eingriffsbereich an der Bahnstrecke sowie an den Naheböschungen und naturnahen 
Gärten. 

Die Sicherungs- und Pflegmaßnahmen in dem Waldstreifen (M6a-c) wird zu einer Zu-
nahme geeigneter Lebensraumstrukturen führen. Es ist so zu gewährleisten, dass im 
Sinn des § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang er-
halten bleibt, und für ein Ausweichen auch genügend geeignete Lebensraumstrukturen 
zur Ver-fügung stehen. 

• Im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erhebliche Störungen im näheren und weiteren 
Umfeld sind wegen der nur geringen Störungsanfälligkeit nicht zu erwarten.  

 

Unter Beachtung der genannten Maßnahmen ist davon auszugehen, dass es zu keiner 
im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 1 signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für Mauerei-
dechsen und Schlingnatter kommt und auch die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im Sinn des § 44 Abs. 5 Nr. 3 
gewahrt bleibt. 
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4 Natura 2000 

Die Prüfung der potenziellen Betroffenheit erfolgte im zeitlichen Vorlauf in einer eigenen Vor-
prüfung, da die Anwendung des §13a Baugesetzbuch voraussetzt, dass Schutzziele von 
Natura 2000 Gebieten nicht erheblich betroffen sind. 

Nachfolgend ist diese Unterlage noch einmal nachrichtlich mit aufgenommen. 
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5 Fazit 

Die Stadt Kirn beabsichtigt zusammen mit einem Vorhabenträger die städtebauliche Entwick-
lung einer Gewerbebrache im Stadtgebiet. Als Ziel wird auf einer Fläche von rd. 0,65 ha die 
Änderung der aktuellen gewerblichen Nutzung in ein „urbanens Gebiet“ i.S. der Baunut-
zungsverordnung angestrebt. 

Auf den betroffenen Flächen besteht auf rd. 60% bereits eine Bebauung bzw. Versieglung 
durch Zufahrten, Arbeits- und Lagerflächen. Weitere Teile des Grundstücks lassen Spuren 
wie Terrassierungen und Stützmauern erkennen, die auf eine noch weitgehendere gewerbli-
che Nutzung in der Vergangenheit hinweisen mit Folgen v.a. auch für die dortigen Böden. 

Um das dazu notwendige Baurecht zu schaffen und eine geordnete Erschließung und städ-
tebauliche Entwicklung der Fläche zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans im vereinfachten Verfahren nach § 13a BauGB vorgesehen. In diesem Fall kann auf 
einen Umweltbericht verzichtet werden und auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
kommt gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 nicht zur Anwendung. Unberührt bleiben allerdings die ar-
tenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 BNatSchG im Falle des Vorkommens ge-
schützter Arten sowie diverse andere eigenständige Schutzvorschriften z.B. zu Natura 2000 
Gebieten und das Gebot des § 1 BauGB, Umweltbelange in angemessener Weise bei der 
Planung und Abwägung zu berücksichtigen. Dem trägt der vorliegende Bericht Rechnung. 

Als Voraussetzung für das vereinfachte Verfahren wurde im zeitlichen Vorlauf geprüft, ob 
Schutzziele des am Rand tangierten FFH-Gebiets 6309-301 „Obere Nahe“ oder des etwas 
entfernten Vogelschutzgebiets 6210-401 „Nahetal“ beeinträchtigt werden können. Dies 
wurde verneint (siehe Kap. 4).  

Auch im Zuge der durchgeführten faunistischen Erhebungen ergaben sich keine Hinweise 
darauf, dass Vorkommen europäischer Vogelarten oder streng geschützter Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie in einer Weise betroffen sind, dass Verbotsvorschriften des be-
sonderen Artenschutzes (§44 Bundesnaturschutzgesetz) verletzt werden (siehe Kap.3). 
Durch die Installation von künstlichen Fledermausquartieren und Vogelnistkästen an den 
Gebäuden wird dafür Sorge getragen, dass auch die moderne Bebauung wieder Lebens-
raumstrukturen für typisch Gebäudearten beinhaltet. Hinsichtlich Lebensräumen auf den 
unbebauten Flächen stehen im Umfeld genügend vergleichbare und höherwertige Strukturen 
zur Verfügung und auch Teile des Urbanen Gebietes, einschließlich der Dachbegrünung sind 
als (Teil-) Lebensraum nutzbar. 

Die Pflege- und Sicherungsmaßnahmen in dem etwa 0,41 ha großen Waldstreifen führen 
zu einer gestuften Waldrandsituation mit niederwaldartigem Charakter. Dies wird tendenziell 
zu einer Erhöhung der Artenvielfalt führen. Dort stehen insbesondere auch Ersatzlebens-
räume und Vernetzungsstrukturen für die im Gebiet vereinzelt nachgewiesenen artenschutz-
rechtlich relevanten Reptilien (Schlingnatter, Mauereidechse) und potenziell auch für die 
ebenfalls streng geschützte Haselmaus (Einzelnachweis außerhalb des Gebietes) zur Verfü-
gung. Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird die Entwicklung von Alt- und Totholz ein-
geschränkt, um die Verkehrssicherung nachhaltig zu gewährleisten. Damit verbunden sind 
Einschränkungen in Bezug auf die Entwicklung und Duldung von Lebensraumstrukturen für 
anspruchsvollere Höhlenbrüter, Fledermäuse etc. Die Notwendigkeit potenziell bruchgefähr-
dete oder nicht standsichere Bäume zu entfernen, schränkt auch heute bereits die Entwick-
lung diesbezüglich ein. Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf aktuelle Vorkommen 
solcher Arten. 
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Die Auswirkungen auf die Umwelt lassen sich in den wichtigsten Punkten sonst wie folgt zu-
sammenfassen: 

 

Es kommt zu einer moderat dichteren Bebauung von rd. 60% auf bis zu 80% (GRZ 0,6 zu-
züglich Überschreitungsmöglichkeit für Zufahrten etc. nach Baunutzungsverordnung bis 0,8). 
Diese wird durch Dach- und Fassadenbegrünung in ihren Auswirkungen begrenzt. Auch La-
ge und Ausdehnung der Bebauung lassen nicht erwarten, dass sich daraus Auswirkungen 
z.B. im Hinblick auf klimatische Belastungen ergeben, die dem Vorhaben entgegenstehen. 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und insbesondere auch der Kyrburg ist durch 
die Höhenbegrenzung und die weitgehende Verdeckung durch die südlich des Gebiets be-
stehende Bebauung nicht zu erwarten. 

 

Für die durch die Versieglung verstärkten Oberflächenabflüsse kann durch zusätzliche 
Rückhaltemaßnahmen Ausgleich geschaffen werden. Das notwendige Volumen wurde in 
einem Fachgutachten ermittelt und kann mit 23m3 auch ohne weiteres im Gebiet realisiert 
werden. 

Das rechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Nahe vor den Deichanlagen ist 
nicht berührt. Das Gebiet befindet sich teilweise (ca. Nordostteil des Geltungsbereichs) auf 
Flächen, die bei HQextrem überschwemmt werden können. In diesem Hochwasserfall ver-
sagen auch die auf HQ100 ausgerichteten bestehenden Hochwasseranlagen. Es bestehen 
keine rechtlich verbindlichen Nutzungseinschränkungen. Die Risiken können aber unabhän-
gig davon im Zuge der Gebäudeplanung berücksichtigt und ggf. auch nutzungsabhängig 
angemessen gemindert werden. 
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Internetplattformen zu Datenrecherche und Datenabruf 

LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ -LGB-: Kartenviewer; 
https://mapclient.lgb-rlp.de/ 

LANDESAMT FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ -LFU-: Artdatenportal; https://map-final.rlp-
umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=artdatenportal 

MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ -
MKUEM-: Hochwasserrisikomanagement; https://hochwassermanagement.rlp-
umwelt.de/servlet/is/391/ 

MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ -
MKUEM-: Umweltatlas; https://umweltatlas.rlp.de/atlas/script/index.php 

MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILITÄT: Wasserportal, Geoexplo-
rer; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/ 

MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN: Landschaftsinformationssys-
tem der Naturschutzverwaltung -LANIS-; 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/ 

POLLICHIA - VEREIN FÜR NATURFORSCHUNG UND LANDESPFLEGE E.V.: ArtenAnalyse; 
https://www.artenanalyse.net/artenanalyse/ 
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